
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/5/19 89/13/0199
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1993
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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §14 Abs4;

EStG 1972 §9 Abs4;

EStG 1972 §9 Abs9;

Rechtssatz

Die Anordnung des § 9 Abs 9 EStG 1972 ist als wechselseitige Ausschlußbestimmung zu verstehen. Hat der

Abgabep8ichtige daher im § 9 Abs 4 EStG 1972 näher bezeichnete Wertpapiere zur bestimmungsgemäßen

Verwendung von Investitionsrücklagen angescha:t, stehen diese Wertpapiere - auch in den Folgejahren - nicht für

Zwecke der Bedeckung der Abfertigungsrücklagen zur Verfügung.
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